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§ 6a 3289
 W-VG2 - Wiener Veranstaltungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

Bei Geschicklichkeitsspielen (wie Dosenwerfen, Nagelschlagen, Pfeilwurf, Gewehrschießen, Armbrustschießen,

Bogenschießen, Angelspiele und ähnliches) in Volksvergnügungsbetrieben beträgt der Höchsteinsatz pro

Spielbetätigung einen Euro. Die Preise sind gut sichtbar auszuzeichnen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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